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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Art. 71 Abs. 7 des Bayerischen Hochschulgesetzes
(BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS
2210–1–1–WFK), geändert durch Art. 12 Abs. 1 des Ge-
setzes vom 9. Mai 2007 (GVBl S. 320), wird wie folgt
geändert:

1. Satz 5 erhält folgende Fassung:

„5Der Vomhundertsatz nach Satz 4 kann dem Be-
darf entsprechend niedriger festgesetzt werden; ei-
ne ausreichende Ausstattung des Sicherungsfonds
muss gewährleistet bleiben.“

2. In Satz 6 werden nach dem Wort „insbesondere“ die
Worte „die Höhe des Vomhundertsatzes nach Satz 5,“
eingefügt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft.

München, den 24. Juli 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r

2210–1–1–WFK

Gesetz
zur Änderung des

Bayerischen Hochschulgesetzes

Vom 24. Juli 2007
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Auf Grund von Art. 61 Abs. 8 Satz 1, Art. 62 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 und Art. 106 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006
(GVBl 245, BayRS 2210–1–1–WFK), geändert durch
Art. 12 Abs. 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2007 (GVBl 
S. 320), und Art. 48 Satz 2 des Gesetzes über das
Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
– Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG –
(BayRS 2011–2–I), zuletzt geändert durch § 2 des
Gesetzes vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 540), erlässt
das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst folgende Verordnung:

§ 1

Änderung der Rahmenprüfungsordnung für die
Fachhochschulen

Die Rahmenprüfungsordnung für die Fachhoch-
schulen (RaPO) vom 17. Oktober 2001 (GVBl S. 686,
BayRS 2210–4–1–4–1–WFK) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht erhält folgende Fassung:

„Inhaltsübersicht

§ 1 Geltungsbereich

Erster Teil

Bachelor- und Masterstudiengänge

§ 2 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums, praktisches Stu-
diensemester

§ 3 Prüfungsorgane

§ 4 Prüfungszeit

§ 5 Nachteilsausgleich

§ 6 Verstöße gegen Prüfungsvorschriften

§ 7 Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen, Bildung von 
Endnoten

§ 8 Regeltermine und Fristen

§ 9 Rücktritt und Versäumnis

§ 10 Wiederholung

§ 11 Bestehen, Ermittlung des Prüfungsgesamtergebnisses

§ 12 Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen

Zweiter Teil

Diplomstudiengänge

Abschnitt I

Allgemeines

§ 13 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums, praktische Stu-
diensemester

§ 14 Prüfungen, akademische Grade

§ 15 Entsprechende Anwendung der Regelungen zu Bachelor- 
und Masterstudiengängen 

Abschnitt II

Anmeldung zur Prüfung, Anrechnung auf Studium und

Prüfung

§ 16 Anmeldung zur Prüfung

§ 17 Anrechnung auf Studium und Prüfung

Abschnitt III

Arten der Leistungsnachweise, Verfahren,

Bewertung, Wiederholung

§ 18 Arten der Leistungsnachweise

§ 19 Schriftliche Prüfungen

§ 20 Mündliche Prüfungen

§ 21 Prüfungsstudienarbeiten

§ 22 Verfahren bei studienbegleitenden Leistungsnachweisen

§ 23 Bewertung, Bildung von Endnoten, Notenbekanntgabe

§ 24 Prüfungsgesamtnote, Gesamturteil

§ 25 Rücktritt und Versäumnis

§ 26 Wiederholung von Prüfungen

§ 27 Wiederholung von studienbegleitenden Leistungsnach-
weisen

Abschnitt IV

Vorprüfung

§ 28 Zulassung zur Vorprüfung

§ 29 Umfang der Vorprüfung, Prüfungsfächer

§ 30 Bestehen der Vorprüfung

§ 31 Fristen für die Ablegung der Vorprüfung, Nichtbestehen
bei Fristüberschreitung

§ 32 Vorprüfungszeugnis

Abschnitt V

Diplomprüfung

§ 33 Zulassung zur Diplomprüfung

§ 34 Umfang der Diplomprüfung, Prüfungsfächer

§ 35 Diplomarbeit

§ 36 Bestehen der Diplomprüfung

§ 37 Fristen für die Ablegung der Diplomprüfung, Nichtbeste-
hen bei Fristüberschreitung

§ 38 Diplomprüfungszeugnis

Abschnitt VI

Prüfungen am Ende der praktischen Studiensemester

§ 39 Zweck und Verfahren

2210–4–1–4–1–WFK

Verordnung
zur Änderung der

Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen

Vom 20. Juli 2007



§ 40 Erfolgreiche Ableistung von praktischem Studiensemester
und Grundpraktikum

Dritter Teil

Postgraduale Studien und weiterbildendes Studium

§ 41 Postgraduale Studien

§ 42 Weiterbildendes Studium

Vierter Teil

Inkrafttreten

§ 43 Inkrafttreten“

2. Die Überschrift „Abschnitt I Allgemeines“ wird
gestrichen.

3. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Geltungsbereich

(1) 1Diese Verordnung gilt für Studiengänge an
den staatlichen Fachhochschulen in Bayern.
2Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor
(Bachelorstudiengänge) und Master (Masterstu-
diengänge) unterfallen dem Ersten Teil (§§ 2 bis
12). 3Studiengänge mit dem Abschluss Diplom
(Diplomstudiengänge) unterfallen dem Zweiten
Teil (§§ 13 bis 40). 4Für entsprechende Studien-
gänge des postgradualen und weiterbildenden
Studiums gilt diese Verordnung im Rahmen der
Bestimmungen des Dritten Teils (§§ 41 und 42).

(2) Die Fachhochschulen erlassen die zu dieser
Verordnung erforderlichen Prüfungsordnungen
(Hochschulprüfungsordnungen).“

4. Nach § 1 wird folgender Erster Teil eingefügt:

„Erster Teil

Bachelor- und Masterstudiengänge

§ 2

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums,
praktisches Studiensemester

(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt

1. bei Bachelorstudiengängen grundsätzlich
sieben, in besonders begründeten Fällen sechs
oder acht Semester,

2. bei Masterstudiengängen grundsätzlich drei,
in besonders begründeten Fällen zwei oder
vier Semester.

2Bei Studiengängen, die in Teilzeit durchgeführt
werden, bestimmt sich die Regelstudienzeit nach
Maßgabe der Hochschulprüfungsordnung.

(2) 1Bachelorstudiengänge enthalten in der
Regel ein praktisches Studiensemester, Master-
studiengänge können ein praktisches Studiense-
mester enthalten. 2Ein praktisches Studiense-

mester ist ein in das Studium integriertes, von der
Hochschule geregeltes, inhaltlich bestimmtes,
betreutes und mit Lehrveranstaltungen vorberei-
tetes und begleitetes Studiensemester, das in der
Regel in einem Betrieb oder in einer anderen
Einrichtung der Berufspraxis außerhalb der
Hochschule abgeleistet wird und einer bereits
deutlich berufsbezogenen Tätigkeit gewidmet ist.
3In der Regel umfasst es einschließlich der beglei-
tenden Lehrveranstaltungen einen zusammen-
hängenden Zeitraum von mindestens 20 Wochen.

§ 3

Prüfungsorgane

(1) 1Prüfungsorgane sind der Prüfungsaus-
schuss, die Prüfungskommissionen sowie die
Prüfer und Prüferinnen. 2Der Prüfungsausschuss
und die Prüfungskommissionen werden nach
Maßgabe der Hochschulprüfungsordnung gebil-
det und bestehen nach Maßgabe der Hochschul-
prüfungsordnung jeweils aus dem vorsitzenden
Mitglied und mindestens zwei weiteren Mit-
gliedern. 3Mitglieder im Prüfungsausschuss oder
in einer Prüfungskommission können Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen (Art. 2
Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Hochschulperso-
nalgesetzes – BayHSchPG) sein, die eine Lehr-
tätigkeit an einer Hochschule ausüben. 4Mitglie-
der in einer Prüfungskommission können auch
Lehrkräfte für besondere Aufgaben (Art. 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 BayHSchPG) sein; die Mehrheit der
Mitglieder in einer Prüfungskommission muss
der Gruppe der Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen angehören.

(2) 1Der Prüfungsausschuss ist für alle Prü-
fungsangelegenheiten zuständig, die nicht aus-
drücklich einem anderen Prüfungsorgan zuge-
wiesen sind. 2Insbesondere obliegen ihm folgende
Aufgaben:

1. die Festlegung und Bekanntgabe des Prü-
fungszeitraums sowie die Termine, zu denen
die Prüfungsergebnisse vorliegen müssen,

2. die Entscheidung von grundsätzlichen Fragen
der Zulassung zu den Prüfungen sowie in sons-
tigen Prüfungsangelegenheiten von grundsätz-
licher Bedeutung,

3. die Überwachung der vorschriftsmäßigen An-
wendung der Prüfungsbestimmungen,

4. die Behandlung von Widersprüchen gegen
Prüfungsentscheidungen sowie die Entschei-
dung über Beschwerden in Prüfungsangele-
genheiten und

5. die Entscheidung über den Nachteilsausgleich.

3Der Prüfungsausschuss kann rechtswidrige Ent-
scheidungen anderer Prüfungsorgane beanstan-
den und aufheben. 4Andere Prüfungsorgane sind
an die Beschlüsse des Prüfungsausschusses ge-
bunden. 5Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses haben das Recht, bei Prüfungen anwesend zu
sein und an Sitzungen der Prüfungskommissio-
nen beratend teilzunehmen.
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(3) 1Der Prüfungskommission obliegen folgende
Aufgaben:

1. die Festsetzung und Bekanntgabe der Termine
für die einzelnen Prüfungsleistungen,

2. die Bestellung der Prüfenden, die Zuordnung
der Studierenden zu den Prüfenden sowie die
Bestellung der Beisitzer bei mündlichen Prü-
fungen,

3. die Festsetzung und Bekanntgabe der zugelas-
senen Arbeits- und Hilfsmittel auf Vorschlag
des Prüfenden, der mit der Aufgabenstellung
betraut ist,

4. die Entscheidung über die Anrechnung von
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistun-
gen und einschlägiger, gleichwertiger Berufs-
oder Schulausbildungen,

5. die Entscheidung über die Folgen von Verstö-
ßen gegen Prüfungsvorschriften,

6. die Entscheidung über Anträge auf Gewäh-
rung von Fristverlängerungen für die Able-
gung von Prüfungsleistungen,

7. die Entscheidung über die Folgen des Nichter-
scheinens zu Prüfungen und

8. die Feststellung des Ergebnisses von Prüfungs-
leistungen.

2Die Hochschulprüfungsordnung kann der Prü-
fungskommission weitere Aufgaben übertragen.

(4) 1In unaufschiebbaren Angelegenheiten ent-
scheidet das vorsitzende Mitglied. 2Es hat die
Mitglieder des jeweiligen Prüfungsorgans hier-
von unverzüglich zu unterrichten. 3Das jeweilige
Prüfungsorgan kann Entscheidungen seines vor-
sitzenden Mitglieds aufheben; bereits entstan-
dene Rechte Dritter bleiben unberührt.

(5) 1Der Prüfungsausschuss kann Entschei-
dungen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 3 und 5 einem
Mitglied oder mehreren Mitgliedern übertragen.
2Die Prüfungskommission kann Entscheidungen
nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 4 bis 7 einem Mitglied
oder mehreren Mitgliedern übertragen.

(6) 1Zur Abnahme von Hochschulprüfungen
sind neben den in Art. 62 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
BayHSchG genannten Personen auch folgende
Personen befugt, wenn sie in dem jeweiligen Prü-
fungsfach an einer Hochschule eine selbststän-
dige Lehrtätigkeit ausüben oder ausgeübt haben:

1. Professoren und Professorinnen im Ruhestand,

2. Lehrbeauftragte,

3. Lehrkräfte für besondere Aufgaben und

4. wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen.

2In Prüfungsfächern, in denen überwiegend
praktische Kenntnisse und Fertigkeiten vermit-
telt werden, sind zur Abnahme von Hochschul-

prüfungen auch in der beruflichen Praxis und
Ausbildung erfahrene Personen befugt. 3Den
Prüfern und Prüferinnen obliegen nach Maßgabe
der Regelungen der Prüfungskommission die
Aufgabenstellung, die Prüfungsaufsicht und die
Bewertung der Prüfungsleistungen.

§ 4

Prüfungszeit

(1) Der Beginn der Prüfungszeit richtet sich
nach der Verordnung über die Vorlesungs-, Prü-
fungs- und Ferienzeit an den Fachhochschulen in
Bayern vom 10. Oktober 1983 (GVBl S. 797,
BayRS 2210–4–1–6–2–WFK) in der jeweils gelten-
den Fassung.

(2) 1In der letzten Woche der Vorlesungszeit
können in eng begrenztem Umfang Prüfungen
abgehalten werden. 2Der Vorlesungsbetrieb darf
hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

(3) 1Die Hochschulprüfungsordnung kann vor-
sehen, dass in der Vorlesungszeit Prüfungster-
mine festgelegt werden können

1. für Wiederholungsprüfungen, 

2. in besonders begründeten Fällen für Prüfun-
gen in weiterbildenden Masterstudiengängen,

3. für Prüfungsleistungen, insbesondere Studien-
und Projektarbeiten, die nach ihrem Zweck
während der Vorlesungszeit zu erbringen sind.

2Die Vorlesungszeit innerhalb eines Studienjah-
res darf hierdurch nicht verkürzt werden.

(4) Die Hochschulprüfungsordnung regelt, bis
wann und in welcher Form der Prüfungszeitraum
und die Termine für die einzelnen Prüfungsleis-
tungen bekannt zu machen sind.

§ 5

Nachteilsausgleich

(1) 1Studierenden, die wegen einer Behinde-
rung nicht in der Lage sind, eine Prüfung ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzu-
legen, wird Nachteilsausgleich gewährt, soweit
dies zur Herstellung der Chancengleichheit
erforderlich ist. 2Der Nachteilsausgleich kann
insbesondere in Form zusätzlicher Arbeits- und
Hilfsmittel, einer angemessenen Verlängerung
der Bearbeitungszeit oder der Ablegung der Prü-
fung in einer anderen Form gewährt werden. 

(2) 1Ein Nachteilsausgleich ist schriftlich zu
beantragen. 2Der Antrag soll spätestens mit der
Anmeldung zur Prüfung gestellt werden.

(3) 1Die Behinderung ist durch Vorlage eines
ärztlichen Attests glaubhaft zu machen. 2Der
Prüfungsausschuss legt fest, welche Angaben das
ärztliche Attest enthalten muss; die Regelung ist
hochschulöffentlich bekannt zu geben. 3Die



Hochschule kann ein Attest des Gesundheitsamts
oder eines bestimmten Arztes (Vertrauensarzt)
verlangen.

§ 6

Verstöße gegen Prüfungsvorschriften

(1) 1Mit der Note „nicht ausreichend“ werden
Prüfungsleistungen Studierender bewertet, die
bei Abnahme der Prüfung eine Täuschungshand-
lung versucht oder begangen oder durch schuld-
haftes Verhalten einen ordnungsgemäßen Ablauf
der Prüfung unmöglich gemacht haben. 2Gleiches
gilt, wenn ein Studierender durch schuldhaftes
Verhalten die Zulassung zu einer Prüfung zu
Unrecht herbeigeführt hat.

(2) In besonders schweren Fällen können auch
die übrigen Prüfungsleistungen des Moduls oder
des Prüfungsfachs, in dem die entsprechende
Prüfungsleistung erbracht wurde, mit der Note
„nicht ausreichend“ bewertet werden.

§ 7

Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen,
Bildung von Endnoten

(1) Der Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tung ist die individuelle Leistung des Studieren-
den zugrunde zu legen.

(2) 1Für die Bewertung werden folgende Noten
verwendet:

1 sehr gut eine hervorragende
Leistung

2 gut eine Leistung, die
erheblich über den
durchschnittlichen
Anforderungen liegt

3 befriedigend eine Leistung, die
durchschnittlichen 
Anforderungen
entspricht

4 ausreichend eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt

5 nicht ausreichend eine Leistung, die
wegen erheblicher 
Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr
genügt.

2Für die Bewertung werden nur ganze Noten
vergeben. 3Die Hochschulprüfungsordnung kann
vorsehen, dass die Noten um 0,3 erniedrigt oder
erhöht werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind
ausgeschlossen. 4Die Hochschulprüfungsordnung
kann vorsehen, dass Prüfungsleistungen, auf
denen keine Endnoten beruhen, mit den
Prädikaten „mit Erfolg abgelegt“ oder „ohne
Erfolg abgelegt“ bewertet werden.

(3) 1Prüfungsleistungen, die als nicht bestan-
den bewertet werden sollen, sind von zwei Prü-
fenden zu bewerten. 2Ist eine Prüfungsleistung
unterschiedlich bewertet worden, sollen sich die
Prüfenden auf eine übereinstimmende Bewertung
einigen. 3Kommt eine Einigung nicht zustande,
ergibt sich die Note aus dem auf eine Nachkom-
mastelle abgerundeten arithmetischen Mittel.

(4) 1Auf Grund der Bewertungen werden End-
noten gebildet. 2Sind die Noten mehrerer Prü-
fungsleistungen zu einer Endnote zusammen-
zufassen, ergibt sich die Note aus dem auf eine
Nachkommastelle abgerundeten arithmetischen
Mittel. 3Die Hochschulprüfungsordnung kann
vorsehen, dass die Noten unterschiedlich gewich-
tet werden oder bestimmen, dass bei der Note
„nicht ausreichend“ in einer der Prüfungsleis-
tungen die Endnote „nicht ausreichend“ erteilt
wird.

(5) Die Endnoten sowie die Note der Bachelor-
oder Masterarbeit lauten bei einem Notendurch-
schnitt oder einer Note

von 1 bis 1,5 sehr gut

von 1,6 bis 2,5 gut

von 2,6 bis 3,5 befriedigend

von 3,6 bis 4,0 ausreichend

über 4,0 nicht ausreichend.

§ 8

Regeltermine und Fristen

(1) 1Die Prüfungen sind so rechtzeitig ab-
zulegen, dass die nach Maßgabe der Hochschul-
prüfungsordnung für das Bestehen der Bachelor-
oder Masterprüfung erforderlichen ECTS-Punkte
bis zum Ende der jeweiligen Regelstudienzeit 
erworben sind. 2Um die jeweilige Regelstudi-
enzeit einzuhalten, sollen pro Fachsemester 
30 ECTS-Punkte erworben werden.

(2) 1In Bachelorstudiengängen ist nach Maß-
gabe der Hochschulprüfungsordnung bis zum
Ende des zweiten Fachsemesters mindestens eine
Prüfungsleistung aus den Grundlagen des jewei-
ligen Studiengangs zu erbringen (Grundlagen-
und Orientierungsprüfung). 2Überschreiten Stu-
dierende die Frist nach Satz 1, gelten die noch
nicht erbrachten Prüfungsleistungen der Grund-
lagen- und Orientierungsprüfung als erstmals
nicht bestanden.

(3) 1In Bachelor- und Masterstudiengängen
sollen bis zum Ende der jeweiligen Regelstudien-
zeit 

1. in allen auf Prüfungen beruhenden Endnoten,
von denen nach der Hochschulprüfungsord-
nung das Bestehen der Bachelor- oder Master-
prüfung abhängt, sowie in der Bachelor- oder
Masterarbeit mindestens die Note „ausrei-
chend“ erzielt und 
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2. das praktische Studiensemester mit Erfolg ab-
geleistet werden 

und damit die nach Maßgabe der Hochschulprü-
fungsordnung für das Bestehen der Bachelor-
oder Masterprüfung erforderlichen ECTS-Punkte
erworben werden. 2Studierende, die die Anforde-
rungen nach Satz 1 am Ende der jeweiligen
Regelstudienzeit nicht erfüllen, werden unter
Hinweis auf die Regelung nach Satz 3 verwarnt;
Näheres regelt die Hochschulprüfungsordnung;
dabei kann insbesondere vorgesehen werden,
dass die Studierenden ein Beratungsgespräch
absolvieren müssen. 3Überschreiten Studierende
die jeweilige Regelstudienzeit um mehr als drei
Semester, ohne die Anforderungen nach Satz 1 zu
erfüllen, gilt die Bachelor- oder Masterprüfung
als endgültig nicht bestanden.

(4) 1Die Fristen nach Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3
Satz 3 können auf Antrag angemessen verlängert
werden, wenn sie wegen Schwangerschaft, Erzie-
hung eines Kindes, Krankheit oder anderer nicht
zu vertretender Gründe nicht eingehalten werden
können. 2Die Hochschulprüfungsordnung regelt
das Verfahren der Fristverlängerung. 3Das Vor-
liegen der Gründe ist glaubhaft zu machen. 4Im
Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen. 5Der Prüfungsausschuss legt fest, welche
Angaben das ärztliche Attest enthalten muss; die
Regelung ist hochschulöffentlich bekannt zu
geben. 6Die Hochschule kann ein Attest des
Gesundheitsamts oder eines bestimmten Arztes
(Vertrauensarzt) verlangen. 7Eine Fristverlänge-
rung ist abzulehnen, wenn nach den Gesamt-
umständen ein erfolgreicher Studienabschluss
nicht mehr zu erwarten ist. 8Wird keine Frist-
verlängerung gewährt oder wird die verlängerte
Frist nicht eingehalten, gilt die Prüfungsleistung
oder Prüfung als nicht bestanden.

(5) 1In den Hochschulprüfungsordnungen kön-
nen weitere Regeltermine und Fristen festgelegt
werden. 2Dabei können auch weitere Fristen für
den Nachweis von ECTS-Punkten festgelegt
werden, deren Überschreitung nach Maßgabe der
Hochschulprüfungsordnung das erstmalige oder
endgültige Nichtbestehen noch nicht erbrachter
Prüfungsleistungen zur Folge hat.

§ 9

Rücktritt und Versäumnis

(1) 1Bei Rücktritt von einer Prüfung, die
bereits angetreten wurde, wird die Note „nicht
ausreichend" erteilt, es sei denn, der Rücktritt
erfolgte aus vom Studierenden nicht zu vertre-
tenden Gründen. 2Die Prüfung ist mit Stellung
der Prüfungsaufgabe angetreten.

(2) 1Die Hochschulprüfungsordnung kann Vor-
aussetzungen für den Rücktritt von einer Prüfung
festlegen; sind in der Hochschulprüfungsordnung
keine Voraussetzungen für den Rücktritt
festgelegt, gilt das Nichterscheinen zur Prüfung
als wirksamer Rücktritt. 2Liegt kein wirksamer
Rücktritt vor und hat der Studierende die
Prüfung aus von ihm zu vertretenden Gründen
versäumt, wird die Note „nicht ausreichend“
erteilt.

(3) 1Die Gründe für den Rücktritt oder das
Versäumnis nach den Abs. 1 und 2 müssen der
Hochschule unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. 2Eine während
einer Prüfungsleistung eintretende Prüfungsun-
fähigkeit muss unverzüglich bei der Prüfungs-
aufsicht geltend gemacht werden; die Verpflich-
tung zur Anzeige und Glaubhaftmachung der
Gründe bleibt unberührt. 3Bei krankheitsbeding-
ter Prüfungsunfähigkeit ist ein ärztliches Attest
vorzulegen, das auf einer Untersuchung beruhen
muss, die grundsätzlich am Tag der jeweiligen
Prüfung erfolgt ist. 4§ 8 Abs. 4 Sätze 5 und 6
gelten entsprechend.

§ 10

Wiederholung

(1) 1Wurde eine Prüfung mit der Note ,,nicht
ausreichend" bewertet, kann sie einmal wieder-
holt werden. 2Eine zweite Wiederholung ist nach
Maßgabe der Hochschulprüfungsordnung bei
höchstens vier Prüfungen im Sinn von § 11 Abs. 1
Nr. 1 Halbsatz 1 möglich; die Hochschulprü-
fungsordnung kann weitere Zulassungsvoraus-
setzungen für die zweite Wiederholungsprüfung
festlegen. 3Eine dritte Wiederholung ist ausge-
schlossen. 4Die Wiederholungsprüfung muss im
nächsten regulären Prüfungstermin, in der Regel
innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach
Bekanntgabe des Ergebnisses der Bewertung der
jeweiligen Prüfung, abgelegt werden. 

(2) 1Wurde die Bachelor- oder Masterarbeit mit
der Note „nicht ausreichend" bewertet, kann sie
einmal mit einem neuen Thema wiederholt
werden. 2Die wiederholte Bachelorarbeit muss
spätestens sechs Monate, die wiederholte Master-
arbeit spätestens neun Monate nach Bekanntgabe
der ersten Bewertung abgegeben werden.

(3) 1Die Fristen für die Ablegung von Wieder-
holungsprüfungen werden durch Beurlaubung
oder Exmatrikulation nicht unterbrochen, es sei
denn, die Beurlaubung oder Exmatrikulation ist
durch Gründe im Sinn von § 8 Abs. 4 Satz 1
bedingt. 2Überschreiten Studierende die Fristen
nach Abs. 1 oder 2, gilt die Prüfungsleistung als
wiederholt und nicht bestanden. 3Für Fristver-
längerungen gilt § 8 Abs. 4 entsprechend. 

§ 11

Bestehen, Ermittlung des
Prüfungsgesamtergebnisses

(1) Die Bachelor- oder Masterprüfung ist be-
standen, wenn 

1. in allen auf Prüfungen beruhenden Endnoten,
von denen nach der Hochschulprüfungsord-
nung das Bestehen der Bachelor- oder Mas-
terprüfung abhängt, sowie in der Bachelor-
oder Masterarbeit mindestens die Note „aus-
reichend“ erzielt und 

2. das praktische Studiensemester mit Erfolg ab-
geleistet wurde



und damit die nach Maßgabe der Hochschulprü-
fungsordnung für das Bestehen der Bachelor-
oder Masterprüfung erforderlichen ECTS-Punkte
erworben wurden. 

(2) 1Das Prüfungsgesamtergebnis ergibt sich
aus dem auf eine Nachkommastelle abgerundeten
arithmetischen Mittel aus den Endnoten und der
Note der Bachelor- oder Masterarbeit. 2Sieht die
Hochschulprüfungsordnung vor, dass den End-
noten in einem Klammerzusatz der Notenwert
mit einer Nachkommastelle angefügt wird, wer-
den diese Notenwerte zugrunde gelegt. 3Die
Hochschulprüfungsordnung kann vorsehen, dass
die Endnoten sowie die Note der Bachelor- oder
Masterarbeit unterschiedlich gewichtet werden.
4Werden Studien- oder Prüfungsleistungen ange-
rechnet, sind die Noten – soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind – zu übernehmen und
nach Maßgabe der Hochschulprüfungsordnung in
die Berechnung des Prüfungsgesamtergebnisses
einzubeziehen; bei unvergleichbaren Notensyste-
men wird der Vermerk „bestanden" aufgenom-
men, der bei der Berechnung nicht zu berücksich-
tigen ist.

(3) Auf Grund des Prüfungsgesamtergebnisses
wird ein Gesamturteil gebildet:

bei einem 
Prüfungsgesamtergebnis mit Auszeichnung
von 1,0 bis 1,2 bestanden

bei einem 
Prüfungsgesamtergebnis 
von 1,3 bis 1,5 sehr gut bestanden

bei einem 
Prüfungsgesamtergebnis 
von 1,6 bis 2,5 gut bestanden

bei einem 
Prüfungsgesamtergebnis befriedigend
von 2,6 bis 3,5 bestanden

bei einem 
Prüfungsgesamtergebnis 
von 3,6 bis 4,0 bestanden.

(4) Auf Grund des Prüfungsgesamtergebnisses
soll eine relative Note berechnet werden, wobei
als Grundlage für die Berechnung je nach Größe
des Abschlussjahrgangs außer dem Abschluss-
jahrgang mindestens zwei vorhergehende Jahr-
gänge als Kohorte zu erfassen sind: 

die besten 10 v.H. A

die nächsten 25 v.H. B

die nächsten 30 v.H. C

die nächsten 25 v.H. D

die letzten 10 v.H. E.

§ 12

Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen

(1) 1Prüfungsunterlagen sind zwei Jahre auf-

zubewahren; soweit im Rahmen der Prüfungen
gestalterische Arbeiten angefertigt wurden, gilt
die Aufbewahrungspflicht nur für die nach Maß-
gabe der Hochschulprüfungsordnung zu erstel-
lende Dokumentation in digitaler Form. 2Für die
Dauer von 50 Jahren aufzubewahren ist eine
reduzierte Prüfungsakte, in der Unterlagen über
die Immatrikulationsdauer, die Prüfungsergeb-
nisse, die Exmatrikulation und die Verleihung
des akademischen Grades enthalten sind; die
Aufbewahrung kann auch in digitaler Form
erfolgen.

(2) 1Die Aufbewahrungsfrist nach Abs. 1 Satz 1
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem
dem Studierenden die Bewertung der jeweiligen
Prüfungsleistung mitgeteilt wurde. 2Die Aufbe-
wahrungsfrist nach Abs. 1 Satz 2 beginnt mit Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem der Studierende
exmatrikuliert wurde.

(3) 1Die Prüfungsunterlagen sind nach Ablauf
der jeweiligen Aufbewahrungsfrist zu vernichten,
wenn sie nicht mit Einverständnis des jeweiligen
Studierenden zu Hochschulzwecken aufbewahrt
oder als archivwürdige Unterlagen im Archiv der
jeweiligen Hochschule oder in einem staatlichen
Archiv archiviert werden. 2Prüfungsunterlagen
dürfen nicht ausgesondert oder vernichtet wer-
den, wenn und solange gegen eine Prüfungsent-
scheidung Widerspruch oder Klage erhoben und
das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen
wurde.“

5. Nach § 12 werden folgende Überschriften
eingefügt:

„Zweiter Teil

Diplomstudiengänge

Abschnitt I

Allgemeines“

6. Der bisherige § 2 wird § 13 und wie folgt
geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums,
praktische Studiensemester“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Ein praktisches Studiensemester ist
ein in das Studium integriertes, von der Hoch-
schule geregeltes, inhaltlich bestimmtes, be-
treutes und mit Lehrveranstaltungen vorberei-
tetes und begleitetes Studiensemester, das in
der Regel in einem Betrieb oder in einer
anderen Einrichtung der Berufspraxis außer-
halb der Hochschule abgeleistet wird. 2Ein
praktisches Studiensemester umfasst ein-
schließlich der begleitenden Lehrveranstal-
tungen einen in der Regel zusammenhängen-
den Zeitraum von mindestens 20 Wochen. 3An
Stelle des ersten praktischen Studiensemesters
kann bei geeigneten Studiengängen nach
Maßgabe der Studien- und Prüfungsordnung
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ein Grundpraktikum vorgesehen werden. 4Das
Grundpraktikum wird durch mindestens ein
Studienfach begleitet und umfasst in der Regel
einen Zeitraum von 18 Wochen, die nicht in
der Vorlesungszeit abgeleistet werden müssen;
im Übrigen gilt Satz 1 entsprechend. 5Das
erste praktische Studiensemester und das
Grundpraktikum vermitteln im Allgemeinen
eine Einführung in grundlegende Verfahren
und Arbeitsweisen; das zweite praktische
Studiensemester ist einer bereits deutlich
berufsbezogenen Tätigkeit gewidmet.“

c) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „nach den
Absätzen 1 und 2“ durch die Worte „nach 
Abs. 1“ ersetzt.

7. Der bisherige § 3 wird § 14 und wie folgt geän-
dert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Diplom- und
die Bachelorprüfung schließen“ durch die
Worte „Diplomprüfung schließt“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „dienen“ durch
das Wort „dient“ ersetzt.

b) Abs. 5 wird aufgehoben.

8. Die Überschrift „Abschnitt II Prüfungsorgane“
wird gestrichen.

9. Der bisherige § 4 wird § 15 und erhält folgende
Fassung:

„§ 15

Entsprechende Anwendung der Regelungen zu
Bachelor- und Masterstudiengängen

Für die Prüfungsorgane, die Prüfungszeit, den
Nachteilsausgleich, Verstöße gegen Prüfungsvor-
schriften und die Aufbewahrung von Prüfungs-
unterlagen gelten die §§ 3, 4, 5, 6 und 12 entspre-
chend.“

10. Die bisherigen §§ 5 bis 8 werden aufgehoben. 

11. Der bisherige Abschnitt III wird Abschnitt II und
erhält folgende Überschrift:

„Anmeldung zur Prüfung, Anrechnung auf 
Studium und Prüfung“

12. Der bisherige § 9 wird aufgehoben.

13. Der bisherige § 10 wird § 16; in Abs. 1 Satz 1 wird
das Komma nach dem Wort „Vorprüfung“
gestrichen und werden die Worte „Diplom- oder
Bachelorprüfung“ durch die Worte „oder
Diplomprüfung“ ersetzt.

14. Der bisherige § 11 wird § 17; in Abs. 4 werden die
Worte „in der Verordnung über die praktischen
Studiensemester an Fachhochschulen in Bayern
(BayRS 2210–4–1–6–1–WFK) in ihrer jeweils
gültigen Fassung verlangte berufspraktische Tä-
tigkeit“ durch die Worte „berufspraktische Tä-
tigkeiten gemäß § 13 Abs. 2“ ersetzt.  

15. Der bisherige Abschnitt IV wird Abschnitt III
und erhält folgende Überschrift:

„Arten der Leistungsnachweise, Verfahren, 
Bewertung, Wiederholung“

16. Der bisherige § 12 wird § 18; in Abs. 1 Satz 5
werden das Komma und die Worte „die Bachelor-
prüfung eine Bachelorarbeit“ gestrichen.

17. Der bisherige § 13 wird § 19 und wie folgt
geändert:

a) In Abs. 3 Satz 4 wird „§ 20“ durch „§ 6“
ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „Diplom-
und Bachelorprüfung“ durch das Wort
„Diplomprüfung“ ersetzt.

18. Der bisherige § 14 wird § 20; in Abs. 1 Satz 2 wird
„§ 4 Abs. 2“ durch „§ 3 Abs. 6“ ersetzt.

19. Der bisherige § 15 wird § 21 und wie folgt
geändert:

a) In Abs. 3 wird „§ 31“ durch „§ 35“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 wird „§ 13“ durch „§ 19“ er-
setzt.

20. Der bisherige § 16 wird § 22; Abs. 1 wird wie folgt
geändert:

a) In Satz 1 werden jeweils „§ 13“ durch „§ 19“
und „§ 9“ durch „§ 4“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird „§ 14“ durch „§ 20“ ersetzt.

21. Der bisherige § 17 wird aufgehoben.

22. Der bisherige § 18 wird § 23 und wie folgt geän-
dert:

a) In Abs. 7 werden die Worte „und der Bachelor-
arbeit“ gestrichen.

b) In Abs. 9 Satz 3 werden „§ 28“ durch „§ 32“,
die Worte „Diplom- und Bachelorprüfung“
durch das Wort „Diplomprüfung“ und „§ 34“
durch „§ 38“ ersetzt.

23. Der bisherige § 19 wird § 24; Abs. 1 wird wie folgt
geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „Diplom- oder
Bachelorarbeit und allen im Diplom- bzw.
Bachelorprüfungszeugnis“ durch die Worte
„Diplomarbeit und allen im Diplomprüfungs-
zeugnis“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte „Diplom- oder
Bachelorprüfungszeugnis“ durch das Wort
„Diplomprüfungszeugnis“ ersetzt.

c) In Satz 3 werden die Worte „Diplom- und
Bachelorarbeit“ durch das Wort „Diplomar-
beit“ ersetzt.

d) In Satz 4 werden nach dem Wort „Viertel“ das



Komma und die Worte „durch die Bachelor-
arbeit höchstens zu einem Fünftel“ gestrichen.

e) In Satz 6 werden „§ 34“ durch „§ 38“ und 
„§ 28“ durch „§ 32“ ersetzt.

24. Die Überschrift „Abschnitt V Besondere Vor-
kommnisse“ wird gestrichen.

25. Der bisherige § 20 wird aufgehoben.

26. Der bisherige § 21 wird § 25.

27. Die Überschrift „Abschnitt VI Wiederholung“
wird gestrichen.

28. Der bisherige § 22 wird § 26 und wie folgt
geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird „§ 18“ durch „§ 23“ er-
setzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „spätestens
innerhalb eines weiteren Jahres nach Ablauf
des jeweiligen Prüfungsverfahrens“ durch die
Worte „im nächsten regulären Prüfungstermin,
in der Regel innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach Bekanntgabe des Ergebnisses
der Bewertung der jeweiligen Prüfung“ er-
setzt. 

c) In Abs. 4 Satz 3 wird „§ 21“ durch „§ 25“
ersetzt.

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1 und 2 werden jeweils die
Worte „Diplom- oder Bachelorarbeit“
durch das Wort „Diplomarbeit“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird „§ 31“ durch „§ 35“ ersetzt.

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1 und  3 werden jeweils die
Worte „Diplom- oder Bachelorprüfung“
durch das Wort „Diplomprüfung“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Worte „Diplom- oder
Bachelorarbeit“ durch das Wort „Diplom-
arbeit“ ersetzt.

29. Der bisherige § 23 wird § 27 und wie folgt geän-
dert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird jeweils „§ 22“ durch 
„§ 26“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird „§ 36“ durch „§ 39“ ersetzt.

30. Der bisherige Abschnitt VII wird Abschnitt IV.

31. Die bisherigen §§ 24 bis 26 werden §§ 28 bis 30.

32. Der bisherige § 27 wird § 31 und wie folgt geän-
dert:

a) In Abs. 3 Satz 2 wird „§ 22“ durch „§ 26“ er-
setzt.

b) In Abs. 4 wird „§§ 22 oder 23“ durch „§§ 26
oder 27“ ersetzt.

33. Der bisherige § 28 wird § 32; Abs. 1 wird wie folgt
geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „bzw. Bachelor-
Vorprüfungszeugnis“ gestrichen.

b) In Satz 4 wird „§ 18“ durch „§ 23“ ersetzt.

c) In Satz 5 wird „§ 11“ durch „§ 17“ ersetzt.

34. Der bisherige Abschnitt VIII wird Abschnitt V
und erhält folgende Überschrift:

„Diplomprüfung“

35. Der bisherige § 29 wird § 33; in Abs. 3 Satz 2 wird
„§ 24“ durch „§ 28“ ersetzt.

36. Der bisherige § 30 wird § 34; in Satz 3 wird 
„§ 25“ durch „§ 29“ ersetzt.

37. Der bisherige § 31 wird § 35 und wie folgt geän-
dert:

a) In Abs. 3 Satz 1 wird „§ 29“ durch „§ 33“
ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 7 wird „§ 21“ durch „§ 25“
ersetzt.

c) In Abs. 8 Satz 1 wird „§ 13“ durch „§ 19“
ersetzt.

38. Der bisherige § 32 wird § 36; in Satz 3 wird 
„§ 26“ durch „§ 30“ ersetzt.

39. Der bisherige § 33 wird § 37; in Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 2 Satz 2 wird jeweils „§ 27“ durch „§ 31“
ersetzt.

40. Der bisherige § 34 wird § 38; in Satz 3 und Satz 7
wird jeweils „§ 28“ durch „§ 32“ ersetzt.

41. Der bisherige § 35 wird aufgehoben.

42. Der bisherige Abschnitt IX wird Abschnitt VI.

43. Der bisherige § 36 wird § 39; in Abs. 3 Satz 2 wer-
den „§ 23“ durch „§ 27“, „§§ 27 und 33“ durch
„§§ 31 und 37“ und „§ 14“ durch „§ 20“ ersetzt.

44. Der bisherige § 37 wird § 40.

45. Der bisherige Abschnitt X sowie die bisherigen
§§ 38 und 39 werden aufgehoben.

46. Der bisherige Abschnitt XI wird Dritter Teil.

47. Der bisherige § 40 wird § 41 und wie folgt geän-
dert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbau-
studien (postgraduale Studien), die nicht mit
einer Masterprüfung abschließen, gelten die 
§§ 15 bis 23, § 24 Abs. 1 Satz 6 und Abs. 2, 
§§ 25 bis 27 und §§ 33 bis 40 entsprechend,
soweit Abs. 2 keine abweichende Regelung
trifft.“
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b) Abs. 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2; in Satz 2
wird „§ 27“ durch „§ 31“ ersetzt.

d) Abs. 4 wird aufgehoben.

48. Der bisherige § 41 wird § 42; nach dem Wort
„Studiengänge“ werden die Worte „, die nicht mit
einer Masterprüfung abschließen,“ eingefügt und
„§ 40“ wird durch „§ 41“ ersetzt.

49. Der bisherige Abschnitt XII wird Vierter Teil; in
der Überschrift wird das Wort „In-Kraft-Treten“
durch das Wort „Inkrafttreten“ ersetzt.

50. Der bisherige § 42 wird § 43 und wie folgt
geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „In-Kraft-
Treten“ durch das Wort „Inkrafttreten“
ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird „§ 11“ durch „§ 17“ und 
„§ 13“ durch „§ 19“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird „§ 27“ durch „§ 31“ ersetzt.

§ 2

Übergangsvorschriften

(1) 1Die Hochschulprüfungsordnungen sind spätes-
tens zum 30. September 2008 an die durch § 1 geänderte
Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen
(RaPO) vom 17. Oktober 2001 (GVBl S. 686, BayRS
2210–4–1–4–1–WFK) anzupassen. 2Art. 100 Abs. 1
BayHSchG bleibt unberührt.

(2) Für Studierende, die ihr Studium vor dem 
Wintersemester 2007/08 aufgenommen haben, gilt der
durch § 1 Nr. 4 eingefügte § 8 Abs. 3 Satz 3 der Rah-
menprüfungsordnung für die Fachhochschulen
(RaPO) vom 17. Oktober 2001 (GVBl S. 686, BayRS
2210–4–1–4–1–WFK) mit der Maßgabe, dass die Frist
bei Bachelorstudiengängen um mehr als vier Semester
überschritten sein muss.

(3) Soweit bei der zuständigen Behörde bis zum 
31. Dezember 2012 ein Antrag auf Nachdiplomierung
gestellt wurde, finden die Bestimmungen der Verord-
nung über die Nachdiplomierung der Absolventen von
Fachhochschulstudiengängen sowie von Ingenieur-
schulen oder gleichrangigen Bildungseinrichtungen,
die in den Fachhochschulbereich einbezogen wurden
– Nachdiplomierungsverordnung – vom 7. Oktober

1980 (BayRS 2210–4–8–6–WFK), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 23. Januar 1991 (GVBl S. 53),
Anwendung.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2007 in
Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 30. September 2007 tritt die 
Verordnung über die praktischen Studiensemester 
an Fachhochschulen (Praxissemesterverordnung 
– PrSV) vom 16. Oktober 2002 (GVBl S. 589, BayRS
2210–4–1–6–1–WFK) außer Kraft.

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 tritt die Ver-
ordnung über die Nachdiplomierung der Absolventen
von Fachhochschulstudiengängen sowie von Inge-
nieurschulen oder gleichrangigen Bildungseinrich-
tungen, die in den Fachhochschulbereich einbezogen
wurden – Nachdiplomierungsverordnung – vom 7. Ok-
tober 1980 (BayRS 2210–4–8–6–WFK), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 23. Januar 1991 (GVBl 
S. 53), außer Kraft.

(4) Die durch die außer Kraft getretenen und aufge-
hobenen Vorschriften eingetretenen Rechtswirkungen
und erworbenen subjektiven Rechte und Berechti-
gungen bleiben unberührt.

München, den 20. Juli 2007

Bayerisches Staatsministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr. Thomas  G o p p e l ,  Staatsminister




